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BGH-Leitsatz-Entscheidungen 

  

 
1. UWG, AMG, HWG: Vorliegen eines Funktionsarzneimittels 

Urteil vom 09.10.2025, Az: I ZR 4/21  

2. IntPatÜbkG, PatG: Verallgemeinerung ursprungsoffenbarter Ausführungs-
beispiele 
Urteil vom 14.10.2025, Az: X ZR 141/23  

3. BGB, BtOG: Fortführung einer Betreuung ohne Registrierung 
Beschluss vom 22.10.2025, Az: XII ZB 80/25  

4. ZPO: Streitwert bei Unterlassungsklage nach UKlaG 
Beschluss vom 08.10.2025, Az: XII ZR 28/25  

 

Urteile und Beschlüsse:

1. UWG, AMG, HWG: Vorliegen eines Funktionsarzneimittels 
Urteil vom 09.10.2025, Az: I ZR 4/21 
Ein Stoff (hier: D-Mannose), der durch eine reversible Bindung an Bakterien deren In-
teraktion mit körpereigenen Zellen (hier: Bindung an die Harnblasenwand) verhindert, 
übt eine pharmakologische Wirkung aus (Anschluss an EuGH, Urteil vom 13. März 
2025 - C-589/23 , GRUR 2025, 595 [juris Rn. 53 und 60] = WRP 2025, 589 - Cas-
sella-med und MCM Klosterfrau). Ist der Stoff in einem Präparat enthalten, das zur 
Anwendung am Menschen bestimmt ist und in arzneimittelüblicher Weise unter Beifü-
gung eines Beipackzettels mit Hinweisen zu Dosierung, Anwendung und Nebenwir-
kungen verbreitet wird, und wird durch das Präparat der Beginn oder das Fortschreiten 
einer Harnwegsentzündung gehemmt, handelt es sich dabei um ein Funktionsarznei-
mittel im Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 1 und 2 Nr. 2 Buchst. a AMG . 
 

  

2. IntPatÜbkG, PatG: Verallgemeinerung ursprungsoffenbarter Ausführungsbei-
spiele 
Urteil vom 14.10.2025, Az: X ZR 141/23 
Die Verallgemeinerung ursprungsoffenbarter Ausführungsbeispiele ist zulässig, wenn 
von mehreren Merkmalen eines Ausführungsbeispiels, die zusammengenommen, aber 
auch für sich betrachtet dem erfindungsgemäßen Erfolg förderlich sind, nur eines oder 
nur einzelne in den Anspruch aufgenommen worden sind (Bestätigung von BGH, Ur-
teil vom 11. Februar 2014 - X ZR 107/12 , BGHZ 200, 63 = GRUR 2014, 542 Rn. 23 - 
Kommunikationskanal). 
 

  

3. BGB, BtOG: Fortführung einer Betreuung ohne Registrierung 
Beschluss vom 22.10.2025, Az: XII ZB 80/25 
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a) Eine vor dem 1. Januar 2023 zum Berufsbetreuer bestellte natürliche Person ist ab 
dem 1. Juli 2023 als ehrenamtlicher Betreuer im Sinne von § 1875 Abs. 1 BGB i.V.m. 
§ 19 Abs. 1 BtOG anzusehen, wenn sie die Betreuung über den 30. Juni 2023 hinaus 
fortführt, ohne nach § 24 BtOG registriert zu sein oder nach § 32 Abs. 1 Satz 6 BtOG 
als vorläufig registriert zu gelten. 
 
b) Ein solcher Betreuer hat Anspruch auf die Aufwandspauschale nach § 1878 Abs. 1 
BGB . 
  
 

  

4. ZPO: Streitwert bei Unterlassungsklage nach UKlaG 
Beschluss vom 08.10.2025, Az: XII ZR 28/25 
Zur Festsetzung von Streitwert und Rechtsmittelbeschwer bei einer gegen die Verwen-
dung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen gerichteten Unterlassungsklage nach § 
1 UKlaG durch einen qualifizierten Verbraucherverband. 
  

 

 


